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1.1.1.1.    Ab dem 1.1.2012 treten neue Kündigungsfristen in Kraft, die eine 
Angleichung der Regelungen in Bezug auf die Kündigungsfristen für 
Angestellte und Arbeiter beabsichtigen. Im Gegensatz zu den bisherigen 
Regelungen gelten ab dem 1.1.2012 entsprechend feste 
Kündigungsfristen; eines Rückgriffes auf die CLAEYS-Formel für 
bestimmte Arbeitsverhältnisse bedarf es daher für nach dem 1.1.2012 
abgeschlossene Arbeitsverhältnisse nicht mehr. 
 
 

I.I.I.I.    EINFÜHRUNG EINFÜHRUNG EINFÜHRUNG EINFÜHRUNG ––––    DER ARBEITNEHMERBEGRIFFDER ARBEITNEHMERBEGRIFFDER ARBEITNEHMERBEGRIFFDER ARBEITNEHMERBEGRIFF    

 
 
2222.... Wenn in Belgien von einem “Arbeitnehmer” die Rede ist, muss man 
sich vor Augen halten, dass zwischen Arbeitnehmern, die hauptsächlich 
Kopfarbeit ausführen (Angestellte)(Angestellte)(Angestellte)(Angestellte) und Arbeitnehmern, die hauptsächlich 
Handarbeit verrichten (Arbeiter)Arbeiter)Arbeiter)Arbeiter) zu unterscheiden ist. 
 
 
3333.... Zusammen mit Deutschland1 ist Belgien eines der wenigen 
Länder in Europa, in denen noch eine Unterscheidung zwischen 
Angestellten und Arbeitern gemacht wird. Neben Unterschieden 
zwischen in Bezug auf die Probezeit, den Missbrauch des 
Kündigungsrechts, den jährlichen Urlaub, etc. sind vor allem die 
unterschiedlichen Kündigungsregelungen zwischen beiden zu nennen. 
Die neuen Kündigungsregelungen versuchen, diese ungleiche 
Behandlung zwischen Angestellten und Arbeitern zu verringern.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 In Deutschland besteht diese Unterscheidung eher aus traditioneller Hinsicht, kann allerdings nicht mit der 
Differenzierung in Belgien gleichgestellt werden, insofern diese Unterscheidung nicht mehr die Anwendung 
unterschiedlicher Regelungen nach sich zieht. 
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II. II. II. II.     NEUE KÜNDIGUNGSREGELUNGENNEUE KÜNDIGUNGSREGELUNGENNEUE KÜNDIGUNGSREGELUNGENNEUE KÜNDIGUNGSREGELUNGEN    

 
 
4444.... Das Gesetz vom 12. April 2011 ändert u.a. das Gesetz vom 3. 
Juli 1978 (Arbeitsvertragsgesetz), insbesondere in Bezug auf die zu 
beachtenden Kündigungsfristen, ab.  
 
 
5555.... Die neuen Regelungen finden auf Arbeitsverträge Anwendung, 
die ab dem 01.01.2012 in Wirkung treten. Auf bereits bestehende 
Arbeitsverträge bleibt die vor dem 01.01.2012 geltende Regelung in 
Kraft.  (es sei denn es kommt zu einer Unterbrechung des 
Arbeitsvertrages nach dem  01.01.2012 von mehr als sieben Tagen, in 
diesem Fall kommt es ebenfalls zur Anwendung der neuen Regelung.) 
    
    
i. Im Hinblick auf Arbeiter 
 
6666....    Geht die Kündigung vom ArbeitgeberKündigung vom ArbeitgeberKündigung vom ArbeitgeberKündigung vom Arbeitgeber aus, beträgt die 
Kündigungsfrist nunmehr:    
    

• Für Arbeiter mit einer Dienstzugehörigkeit von weniger als 6 Monaten 
 28 Tage 

• Für Arbeiter mit einer Dienstzugehörigkeit 6 Monaten bis 5 Jahren    
 40 Tage 

• Für Arbeiter mit einer Dienstzugehörigkeit von 5 Jahren und weniger als 10 Jahren
 48 Tage 

• Für Arbeiter mit einer Dienstzugehörigkeit  von 10 Jahren und weniger als 15 Jahren 
 64 Tage 

• Für Arbeiter mit einer Dienstzugehörigkeit von  15 Jahren und weniger als 20 Jahren 
 97 Tage 

• Für Arbeiter mit einer Dienstzugehörigkeit von 20 Jahren oder mehr   
 129 Tage 

 
Darüber hinaus gilt, dass die Arbeiter neben der zuvor angeführten 
Kündigungsfrist bzw. Kündigungsentschädigung Anspruch auf eine 
AbfindungAbfindungAbfindungAbfindung haben. 
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7777.... Im Falle der Kündigung durch den ArbeiterKündigung durch den ArbeiterKündigung durch den ArbeiterKündigung durch den Arbeiter beträgt die 
Kündigungsfrist 14 Tage. Diese Frist verlängert sich auf 28 Tage, wenn 
der Arbeiter mindestens 20 Jahre ununterbrochen in demselben 
Unternehmen gearbeitet hat.  
 
 
ii. Im Hinblick auf Angestellte 
 
8888.... Im Falle der Kündigung durch den ArbeitgeberKündigung durch den ArbeitgeberKündigung durch den ArbeitgeberKündigung durch den Arbeitgeber gilt Folgendes: 
Beträgt das Bruttojahresgehalt des Angestellten mehr als  € 30.535,€ 30.535,€ 30.535,€ 30.535,---- 
(indexierter Betrag 2011) sind nach der neuen Regelung folgende 
Kündigungsfristen zu berücksichtigen: 
 

• Bei einer Dienstzugehörigkeit von weniger als drei Jahren    
 91 Tage 

• Bei einer Dienstzugehörigkeit von 3 Jahren, aber weniger als 4 Jahren  
 120 Tage  

• Bei einer Dienstzugehörigkeit von 4 Jahren und weniger als 5 Jahren   
 150 Tage 

• Bei einer Dienstzugehörigkeit von 5 Jahren und weniger als 6 Jahren  
 182 Tage 

 
 
9.9.9.9.    Bei Angestellten mit einer Dienstzugehörigkeit von mindestens 6 
Jahren beträgt die Kündigungsfrist 30 Tage pro angefangenem Jahr 
Dienstzugehörigkeit: 
 

• Bei einer Dienstzugehörigkeit von 6 Jahren und weniger als 7 Jahren  
 210 Tage 

• Bei einer Dienstzugehörigkeit von 7 Jahren und weniger als 8 Jahren  
 240 Tage 

• etc. 

 
 
10.10.10.10.    Im Gegensatz zu der aktuellen Regelgebung, wonach sich die 
Parteien über die Länge der Kündigungsfrist nach Ausspruch der 
Kündigung einigen konnten (in diesem Rahmen ist zumeist auf die sog. 
CLAEYS-Formel abgestellt worden), gilt entsprechend der neuen 
Regelungen ab dem 01.01.2012 eine feste Kündigungsfristfeste Kündigungsfristfeste Kündigungsfristfeste Kündigungsfrist.  
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11.... Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, dass ab dem 
01.01.2014  abweichende Kündigungsfristen bestimmt werden. (Art. 86/2 

§ 2 Arbeitsvertragsgesetz) 

 
 
12121212.... Für Angestellte mit einem Bruttojahresgehalt von mehr als € € € € 
61.071,61.071,61.071,61.071,---- (indexierter Betrag 2011) bleibt weiterhin die Möglichkeit, die 
Kündigungsfrist im Voraus, spätestens bei Arbeitsantritt, zu vereinbaren.   
 
 
13131313.... Im Falle einer Kündigung durch den AngestelltenKündigung durch den AngestelltenKündigung durch den AngestelltenKündigung durch den Angestellten selbst, gelten 
folgende Fristen: 
 

• für Angestellte mit einer Dienstzugehörigkeit von weniger als 5 Jahren  
 45 Tage 

• für Angestellte mit einer Dienstzugehörigkeit von 5 Jahren und weniger als 10 Jahren 
 90 Tage  

• für Angestellte mit einer Dienstzugehörigkeit von mindestens 10 Jahren  
 135 Tage  

• für Angestellte mit einer Dienstzugehörigkeit von 15 Jahren oder länger undundundund  
 180 Tage 
sofern ihr Bruttojahresgehalt € 61.071übersteigt (indexierter Betrag 2011)  

 
 

III.III.III.III.    UNTERSCHEIDUNG ZWISCHEN ARBEITERN UND UNTERSCHEIDUNG ZWISCHEN ARBEITERN UND UNTERSCHEIDUNG ZWISCHEN ARBEITERN UND UNTERSCHEIDUNG ZWISCHEN ARBEITERN UND 
ANGESTELLTEN BALD PASSE?ANGESTELLTEN BALD PASSE?ANGESTELLTEN BALD PASSE?ANGESTELLTEN BALD PASSE?    

    
    
14141414....    In einer Meilenstein-Entscheidung vom 07. Juli 2011 hat der 
Verfassungsgerichtshof geurteilt, dass die Differenzierung zwischen 
Arbeitern und Angestellten dem GleichheitsgrundsatzGleichheitsgrundsatzGleichheitsgrundsatzGleichheitsgrundsatz widerspreche. 
Hiermit dürfte der Weg zur Vereinheitlichung beider Statuten geebnet 
sein. Es handelt sich allerdings lediglich um eine Vorabentscheidung, im 
Rahmen derer dem Gesetzgeber aufgegeben wurde, bis spätestens 
zum 08. Juli 2013 die gesetzlichen Regelungen beider Statuten 
anzupassen. 
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Das Gesetz vom 12. April 2011 dürfte daher nur von kurzer Dauer sein, 
insofern der Verfassungsgerichtshof dessen Regelung in Bezug auf die 
Vereinheitlichung der Kündigungsfristen von Arbeitern und Angestellten 
nicht weitreichend genug seien. Dies hätte zur Folge, dass sich Arbeiter 
ab dem 08. Juli 2013 – insofern bis dahin kein entsprechendes Gesetz 
verabschiedet worden ist – auf das Angestelltenstatut einschl. der 
vorgenannten Kündigungsfristen berufen. 
    

* 
* * 


